
: 11-34~

G e set z

vom .1 ,. ~ul..i 1~6~ mi t dem das Hundeabgabegesetz neuerlich abge
ändert und ergänzt wird.

Der Landtag hat beschlossen:

Das Hundeabgabegesetz LGBl.Nr. 5/1950 9 in der Fassung
des § 243 Z. 2 der Landesabgabenordnung, LGBl.Nr. 2/1963, wird
abgeändert und ergänzt wie folgt:

Artikel I

1. Der § 1 hat zu lauten~

ii § 1

AbgabeberechtigunG

(1) Die Besti~nungen dieses Gesetzes gelten für die
Gemeinden des Burgenlandes einschließlich der Freistädte
Eisenstadt und Rust, die für das Halten von Hunden auf Grund
Dundesgesetzlicher Ermächtigung eine Abgabe durch Verordnung
des Gemeinderates ausschreiben.

(2) Dem Gemeinderat steht es frei 9 innerhalb der
bundesgesetzlichen Ermächtigung hinsichtlich des Abgabengegen
standes, der Entstehung der Abgabenschuld, des Abgabenschuldners,
der Bemessungsgrundlage und der Fälligkeit von diesem Gesetz
abweichende Bestimmungen zu treffen.

(3) Die Gemeinden werden gern. § 8 Abs~ 5 F.-VG. 1948,
BGBl.Nr. 45, ermächtigt durch Verordnung des Gemeinderates Ab
gaben für das Halten von Wachhunden und von Hunden, die in Aus
übung eines Berufes oder Erwerbes gehalten werden (Nutzhunde),
nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes zu erheben.

(4) Die Gemeinde hat ihre in diesem Gesetz geregelten
Aufgaben mit Ausnahme der DurchfÜhrung des Verwaltungsstra.fver
fahrens im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen. 1i
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2. Der § 2 Abs. 1 und 2 hat zu lauten:

ii § 2

Höhe der Abgabe

(1) Die Höhe der Abgabe setzt der Gemeinderat fest;

sie darf für Nutzhunde nicht weniger als S 20.-- und nicht

mehr als S 40.-- 9 für andere Hunde nicht weniger als S 40.-
im Jahr betragen.

(2) Nutzhunde sind insbesondere Diensthunde des

beeideten Jagdpersonals, der bestätigten Jagdaufseher, der be

eideten Waldaufseher und Feldhüter, sowie Hunde, die in Aus

Übung eines anderen Berufes oder Erwerbs gehalten werden. ti

3. Der § 3 hat zu lauten:

,,§ 3
Befreiungen

Der Hundeabgabe unterliegen unbeschadet der Vorschriften

des ~ 1 Abs. 2 nicht:

1. Hunde unter 6 Wochen,
2. Hunde, die nachweislich zur Führung Blinder und zum Schutz

hilfloser Personen (Invalider) verwendet werden,

3. Diensthunde der Polizei, Gendarmerie und Zollwache.

4. Der bisherige § 12 erhält die Bezeichnung H§ 10 11 •

5. der § 13 hat zu entfallen.

Artikel 11

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 31. Dezember 1969
in Kraft.

DaS dieser Abdruck mit dem vom Burgenländischen
landtag am .....U!_JuIi..l~~~_. gefa6ten Beschluß
gleichlautend ist. wird hiemit beglaubigt

B88n8tad~ am t.~!..~.l:!J.LJ.~~.~ .
~
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zum Dntv'lUrf Gines Gesetzes, mi t dom Bos.timmungen· dß.s. ,._ .

Gesetzes vom 15. Dezember 1949 üb~r die Gcmeinde~bgQbc für dus

Hdlton von Hunden (Hundeabgnbcgesctz) LGBl.Nr. 5/1950, in der

Fassung des § 243, Z. 2 der Landcsabgnbonordnung (LAG), LGBl.

Nr. 2/1963, abgüänd8rt und orgänzt werden.

I. Allgemeinos .

Gemäß § 5 Abs. 3 der ~m 21. Juli 1962 ,in Kraft go

tr~toncn Bundos-Vcrfassungsgcsctznovcllc 1962, BGEl.Nr. 205/1962,

in d~r Fassung der NOVGll~ BGEl.Nr. 274/1968 sind die zur An
passung dür dia verschiodonon Gobiete der Vor\~altung rogelnden
R<.:chtsvorschrifton an }\.rt. 118 )\bs. 2 und 3 crfordorlichen Bun-.
des- l.md Lo.nd(;sgcs~:tze spät;:;3t0ns bis 31. Dezember 1969 zu er-

lassen.
Unter die Quf dem Gebiet des materiellen Vorwaltungs

rochtcs bis spätostens 31. Dezomber 1969 ilanzup8.ssundcnil L8..n

dcsgcsützc fällt neben vielen ~ndorcn ~:uch das bgld. Hundeab

g~begosctz, LGBl.Nr. 5/1950, dessen §§ 10 und 11 über den

Inst2~nzcnzug o.ls mit der GomGindevorf2ssungsnov~.1Ie1962 un-. .

voreinbar schon durch § 243 Z. 2 dar mit 1. Jännor 1963 in Kraft

gotrotcnün Landcsabg:~benordnung (o.us dem HundGabgo.bcgesetz-)

eliminiort und damit der neuon Vürfassungsrochtslago bereits

"angcpaßt lt worden sind. Noch nicht entsprochen ist ~bor in dem

.dzt. in Geltung stohenden Hundec.bg.~;,bogcsctz der Vorschrift des

Art. 118 ./,bs. 2, 2. S8.tz B. -VG., wonc~ch die zuständige Gesetz
gebung Anbclcgonheiton dos oigcnen Wirkungsberoichos der Gomeinde
ausdrücklich als solche zu bczcichnun h~t.~

i'1i t dem vorliegonden Gcsctzcnt~wurf soll nun dieser

Vorschrift entsprochen und gleichzeitig die gern. § 5 Abs. 3
der Bundcs-VcrfC1.ssungsnoyullo 1962 vorgGsGhene IIAnpnssung li

dos Hundoabg~bcgGsctzcs an die dzt. gcgcbcn0 Vcrfassungsr8chts

lege abg~~chlosscn würden.
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II. Zu don üinzülnon Bostilli~ungon

Zu Art. I Pkt •.-JJ.
Der .:bs. 1 stimmt zwar nicht wörtlich eber doch in

h~l~lich Ll~~ dom bish\;r in GoI tung stehenden .'.bs. 1 überein.
Soi:tt lJort~3ut ist zv'~cks Ubi.;roinstimmung mit § 7 -,\bs. 5 Fo-VG

1948 in Verbindung mit,§ 8 .r~bs. 1 log.oit. aber insof0rn ge
ändert 1Jordcn, als nunmehr ausdrÜcl~lich auf die bundosgos\Jtz-

liche }';rmächti3ung (dzt. § 15 Abs. 3 1it. c) FL.G·. 1967 )

der Gomeinden zur Aussc~roibung eincr Hundcabgab~ für dßs

Haltoi1 von Hunden,dic nicht· 8.is Hachhunde, Blindenführerhunde

~odor~ri Ausübung oines Berufes oder ~rw6~bs gch~it0n worden,
Bozug gonommen und durch l\ufnc.hmo oincß nuuon Abs. 2 c:indcutig

klar gestellt wi~d, daß der 1cndcsgcrsatzgcb~rnicht beabsichtigt
in Bundcskompotcnzbn unzulässigerweise ·einzugreifen. Der Abs. 3
enthält eino über die bundcsgosützliche Ermächtigung hinaus-'

gchcndo, nuf § 8 Lbs. 5 F. -VG 1948 BegrÜndeteI:rmächtigung dGS

Lnüdosgcsot'zgebors zur ~inhobung von Hundcabg::,.ben c.uch fÜr

das'Ealten von ~:Qchhundcn und von Hundo~, die in Ausübung einos
Berufes 'Öclor 'Eruürbs geh2-1 ton '~!Cr<,1.cn (Nutzhundo.)

Der' A.bs. 4 stellt sich ~l..ls eine ·l\.usfürhungsbcstir.1fJung

des Art. '11 8 }\b s. 2, 1 c t z t c: r SCl.tz B. - VG • dur.

Zu Art. I Rkt ~_z:..

Im Hinblick 2.uf dio sei t 1950 erfolgte Geld'·Tcrtvor- .

dtinl1ung sollen dia .:ouf dia 'Guldw;.;r:tbasis abgestollten Schilling

nns2.tzc im ..·bs. 1 nunDchr - 20 Jahre d~nach! - auf dns D011pclte 

näm~h von S 10,-- aufS 20,~~ ·bz~. von S 20,~- auf S 40,-- er
höht \ilcrdon. Nachdelll borlJi ts~ dor neue § 1 L..bs. 3 eine nefini tion

von Uutzhundcn o11"1:;hfi1 t ,. \vurdo von einor \liodorholung im § ~.' (2) :.....

o.bgüschon und diese BcstiLlmung demonstrativ (i1insbosondorc ll )

gofaBt. AnsonstcQbloibt der· Gcsctzoswortlaut der Gleichewia
bish.::r!

~u Art o I Pkt. 3: .
Durch elie .L,.ufn;,:.~hmc der ~~!cndung "unbaschadot der Vor-

schrift0n des § 1 I..bs. 2 i1 in dun orston Satz dos GcsctzostGxtos
soll zum Ausdruck gebr~~.cht Herden, daß der Land~;se;csctzgober

zwinecnd die Befreiungen ~uf die von ihm erteilte Brmjchtigung

·l
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zur bicllcbung von Hund~~bg~bon angewendet vTissen will (§ 1

Abs. 3) und L:einoswogs boabsichtig" die vom BundosgGsotzgcbcr

erteilto ~:~rmächtiGul1g in unzulässiGer v/oise irgondwio oinzu

schränl;:on.

Dem Gcmc:inc1erc..t bleibt es demnach gc;m. § 1 Abs. 2

hinsichtlich der Ausschreibung von Abgaben für das Halten von

Hunden, (~io nicht c.ls',rc.chhund(;, BlindGnführcrhundo oder in

AusÜbung eines Berufs oder Brv/(~rbs g~;halten werden, völlig un

benOmillGn~ die Befreiungen des § 3 für nicht geltend zu orklären.

Zu trt. I Pkt. 5:
Der gasßmtc Parngraph kann nls derzeit bereits

aufgehoben bZV1. üborholt und dc.üi t 2.1s cntbe:hrlich ontfo..llen.

Zu l~rt<,11:

Das Inkrafttrctcn dieses Gesetzes ist Qit 31.12.1969

vorgesehen, um einerseits eine mit Verwaltungsmehrarbeit vor

buncJ.e:n.c Umstellung dieser Abg-J.bo mi-tten im Haushaltsjahr zu

vormeiden, androrseits abor ~uch die im § 5 Abs. 3 der bereits

cing~nßs zitierton Gcmcindcvurf3ssun~snovellc1962 fostge
legte ilAnpassunc:;sfrist rt einzuhalten.
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